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ab gerechnet bei dem Besitzsteueramte (Vorsitzenden der Bezirkseinschätzungs-
kommission) schriftlich oder zu Protokoll anzubringen und innerhalb eines weiteren
Monats zu begrlinden.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidrückung
Unseres Fürstlichen Insiegels.

Schloß Osterstein, den 5. November 1918.

(u. S.) Heinrich XXVII.
v. Hinüber. Ruckdeschel. Dr. Lummer.i. V.


